
ler Adel die ihnen an ihren Privatbesitzungen zustehende
Grundherrlichkeit dazu benutzten, um sie, meist ohne
königliche Verleihung , zur Territorialherrlichkeit
über einen bestimmten Bezirk auszudehnen und sodann
auf letztere auch die-Territ drialhohett, d. h. die Herr-
schaft über alle, auf diesem Gebiete befindlichen Menschen
und Sachen und damit suveräne Landesherrschaften
zu begründen.


